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f § 27 GTelG 2012
Ubergangsbestimmungen

GTelG 2012 - Gesundheitstelematikgesetz 2012

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Der fur das Gesundheitswesen zustandige Bundesminister oder die zustandige Bundesministerin hat das
Zugangsportal (8 23), die Widerspruchstelle (§ 17 Abs. 2 Z 3) sowie die ELGA-Ombudsstelle & 17 Abs. Abs.2Z 1)
nach MaRgabe der technischen Verfugbarkeit bis 31. Dezember 2013 so zu errichten und zur Verfigung zu
stellen, dass die Wahrnehmung der ELGA-Teilnehmer/innenrechte gewahrleistet ist und zeitgerecht erfolgen
kann. Ab diesem Zeitpunkt kann ELGA verwendet werden.

2. (2)Sofern nicht eine Verordnung gemal3 8 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, gilt§ 13 Abs. 3 ab
1.)anner 2015 flr

1. 1.Krankenanstalten gemal3 § 3 Abs. 2b KAKuUG, die tiber Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden,
2. 2.die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, soweit sie gemal3 § 24 Abs. 3 Z 1 ASVG Krankenanstalten
betreibt, sowie
3. 3.Einrichtungen der Pflege gemaR 8 2 Z 10 lit. e,
soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten € 24) zur Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten technisch
moglich ist.

3. (3)Sofern nicht eine Verordnung gemal3 § 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Juli 2016
§ 13 Abs. 3 fur

1. 1.Apotheken gemal} 8 1 des Apothekengesetzes,

2. 2.freiberuflich titige Arzte und Arztinnen,

3. 3.Gruppenpraxen sowie

4. 4.selbststandige Ambulatorien gemafR § 3a KAKUG,
soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten € 24) zur Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten technisch
moglich ist. Dies gilt jedoch nicht fiir freiberuflich tatige Arzte und Arztinnen, Gruppenpraxen sowie
selbststandige Ambulatorien (8 3a KAKuG) hinsichtlich der Verpflichtung gemalR § 13 Abs. 3Z 4 und 6, wenn diese
ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter in keinem Vertragsverhaltnis zu einem Trager der gesetzlichen
Sozialversicherung gemal? § 341 oder 8 343a ASVG stehen.

4. (4)Sofern nicht eine Verordnung gemaR § 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Janner 2017
8 13 Abs. 3 fUr private Krankenanstalten gemaR 8 1 Abs. 2 des Privatkrankenanstalten-
Finanzierungsfondsgesetzes (PRIKRAF-G), BGBI. | Nr. 165/2004, soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten § 24)
zur Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten technisch méglich ist.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Art. 7 Z 18,BGBI. | Nr. 191/2023)

5. (6)Sofern nicht eine Verordnung gemal3 § 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Janner 2022
§ 13 Abs. 3 fur
1. 1.freiberuflich tatige Zahnarzte und Zahnarztinnen,
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2. 2.zahnarztliche Gruppenpraxen sowie
3. 3.selbststandige Zahnambulatorien.

. (7)Sofern nicht eine Verordnung gemal3 § 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, hat spatestens mit
1.Janner 2015 als Standard gemaf3 § 28a Abs. 1 Z 1 lit. a bis ¢ eine Suche in den Dokumentenmetadaten Uber das
Dokumentenregister jedenfalls méglich zu sein.

. (8)Sofern nicht eine Verordnung gemal3 8 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, ist spatestens mit
1.Janner 2015 als Standard gemaf3 § 28a Abs. 1 Z 1 lit. a bis ¢ entweder eine inhaltlich einheitliche Struktur und
Gliederung, sodass Inhalte in medizinische Informationssysteme Ubernommen werden kdnnen, oder zumindest
eine Vereinheitlichung der Gliederung der Inhalte, sicherzustellen.

. (9)Sofern nicht eine Verordnung gemal3 § 28a Abs. 1 Z 3 einen spateren Zeitpunkt bestimmt, hat spatestens mit
1.Janner 2018 als Standard gemaf3 § 28a Abs. 1 Z 1 lit. a bis c eine Codierung der Informationen in ELGA nach
einheitlichen Vorgaben zu erfolgen, die von den ELGA-Systempartnern unter Mitwirkung zustandiger gesetzlicher
Interessenvertretungen erarbeitet werden.

. (10)Sind Nachweis oder Prifung von Identitat, Rollen oder Integritat nach den Bestimmungen des 2. Abschnitts
(gerichtete und ungerichtete Kommunikation) insbesondere mangels vorhandener technischer Infrastruktur nicht
zumutbar, durfen Gesundheitsdaten und genetische Daten nur Ubermittelt werden, wenn zumindest die
Identitdten und maRgeblichen Rollen der an der Ubermittlung beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter
gegenseitig durch

1. 1.personlichen Kontakt oder
2. 2.telefonischen Kontakt oder
3. 3.Vertragsbestimmungen oder
4. 4.Abfrage elektronischer Verzeichnisse
1. a)der Osterreichischen Arztekammer oder

b)der Osterreichischen Zahnarztekammer oder

c)des Osterreichischen Hebammengremiums oder

d)der Osterreichischen Apothekerkammer oder

oA W

e)des Dachverbandes oder
6. f)des fir das Gesundheitswesen zustandigen Bundesministeriums
bestatigt sind.
. (11)In den Fallen des Abs. 10 Z 1 und 2 sind vor der erstmaligen Ubermittlung der Gesundheitsdaten und
genetischen Daten zwischen den beteiligten Gesundheitsdiensteanbietern
1. 1.Datum und Art der Kontaktaufnahme,
2. 2.die vollstindigen Namen und maRgeblichen Rollen der an der Ubermittlung beteiligten
Gesundheitsdiensteanbieter,
3. 3.die Angaben zur Erreichbarkeit der Gesundheitsdiensteanbieter sowie
4. 4.die Angaben Uber die an der Kontaktaufnahme beteiligten natlrlichen Personen
zu dokumentieren. Die Angaben zur Erreichbarkeit sind laufend aktuell zu halten.
(Anm.: Abs. 12 aufgehoben durch Art. 1 Z 98,BGBI. | Nr. 105/2024)

(Anm.: Abs. 12a und 12b mit Ablauf des 30.6.2022 aul3er Kraft getreten)

. (13)Die erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 kénnen nicht in Anspruch genommen werden, wenn die nach
dem 2. Abschnitt erforderlichen MalRnahmen im Hinblick auf den Stand der Technik und die
Implementierungskosten (Art. 32 Abs. 1 DSGVO) zumutbar sind.

. (14)Bei der Ubermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten gelten die erleichterten Bedingungen
nach Abs. 10 fUr alle beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter, wenn fir zumindest einen der beteiligten
Gesundheitsdiensteanbieter die jeweils erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 bis 12b gelten.

(Anm.: Abs. 14a bis 14c mit Ablauf des 30.6.2022 aulRer Kraft getreten)

. (15)Bis zum 30. Juni 2016 ist§ 6 nicht auf die Ubermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten per
Funk zum Zwecke der Einsatzorganisation bei Rettungsdiensten anzuwenden.
(Anm.: Abs. 16 mit Ablauf des 30.6.2022 auRer Kraft getreten)

(Anm.: Abs. 17 aufgehoben durch Art. 1 Z 101, BGBI. | Nr. 105/2024)
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14. (18)Ab 1. Juli 2025 gilt8 13 Abs. 3 flr

1. 1.Angehdrige des arztlichen Berufes (8 2 Z 10 lit. a), sofern diese Facharzte und Facharztinnen der
Sonderfacher Medizinisch-Chemische Labordiagnostik oder Klinische Hygiene und Mikrobiologie sind und

2. 2.Angehorige des arztlichen Berufes (8 2 Z 10 lit. a), sofern diese Facharzte und Facharztinnen des
Sonderfaches Radiologie sind.

15. (19)Der fur das Gesundheitswesen zustdandige Bundesminister oder die zustédndige Bundesministerin hat bis zum
31. Dezember 2024 fir Einrichtungen der Pflege und bis zum 30. Juni 2024 fir die folgenden
Gesundheitsdiensteanbieter die entsprechenden Schnittstellen fur die technische Anbindung an den eHealth-
Verzeichnisdienst (§ 9) bereitzustellen:

1. 1.Facharzte und Facharztinnen der Sonderfacher Medizinisch-Chemische Labordiagnostik oder Klinische
Hygiene und Mikrobiologie,

2. 2.Fachéarzte und Facharztinnen des Sonderfaches Radiologie und

3. 3.Apotheken.

16. (20)Fur die Sicherstellung der Vertraulichkeit gemafR 8 6 gilt bis 30. Juni 2026 Folgendes:

1. 1.Bis 31. Dezember 2024 darf die Sicherstellung der Vertraulichkeit von8 6 Abs. 1 Z 1 abweichend erfolgen,
wenn

1. a)Protokolle und Verfahren verwendet werden, die die vollstdndige Verschlisselung der
Gesundheitsdaten und genetischen Daten bei deren Bereitstellung (,Transportverschltsselung”)
bewirken,

2. b)die Sicherstellung der Vertraulichkeit gemaR § 6 Abs. 1 Z 2 mangels vorhandender technischer
Infrastruktur nicht zumutbar ist und

3. c)an der Ubermittlung der Gesundheitsdaten und genetischen Daten ausschlieRlich
Gesundheitsdiensteanbieter beteiligt sind.

2. 2.Von 1. Janner 2025 bis 30. Juni 2026 darf die Sicherstellung der Vertraulichkeit von§ 6 Abs. 1 Z 1
abweichend erfolgen, wenn

1. a)die Voraussetzungen gemaR Z 1 erfullt sind und

2. b)die Ubermittlung der Gesundheitsdaten und genetischen Daten bis 31. Dezember 2024 in der Regel
per Fax erfolgte.

3. 3.Gelten fiir einen der an einer Ubermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten beteiligten
Gesundheitsdiensteanbieter die erleichterten Bedingungen gemaR Z 1 oder Z 2, so gelten diese fur alle
beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter.

4. 4.Die erleichterten Bedingungen gemaf3 Z 1 und Z 2

1. a)durfen fir Cloud Computing @ 6 Abs. 3) nicht in Anspruch genommen werden und

2. b)gelten nur sofern Art. 3 Abs. 1 DSGVO eingehalten wird.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 30.06.2025

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/gtelg_2012/paragraf/6
file:///

	§ 27 GTelG 2012 Übergangsbestimmungen
	GTelG 2012 - Gesundheitstelematikgesetz 2012


